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Regeste

Alters- und Hinterlassenenversicherung

Erwägungen

E. 1
Da den drei Verwaltungsgerichtsbeschwerden derselbe Sachverhalt zugrunde liegt und sich
die gleichen Rechtsfragen stellen, rechtfertigt es sich, die drei Verfahren zu vereinigen und
in einem einzigen Urteil zu erledigen ( BGE 123 V 215 Erw. 1, 120 V 466 Erw. 1 mit
Hinweisen; vgl. auch BGE 127 V 33 Erw. 1, 157 Erw. 1, 126 V 285 Erw. 1; Poudret,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Bd. 1, S. 343 unten f.).

E. 2
Auf die drei Verwaltungsgerichtsbeschwerden kann nur soweit eingetreten werden, als eine
Schadenersatzforderung kraft Bundesrechts streitig ist. Im vorliegenden Verfahren ist
deshalb auf die Verwaltungsgerichtsbeschwerden in dem Umfang nicht einzutreten, als sie
sich gegen die Schadenersatzforderungen für entgangene Beiträge an die kantonale
Familienausgleichskasse richten (vgl. BGE 119 V 80 Erw. 1b, 118 V 69 Erw. 1b mit
Hinweis).

E. 3
Da es sich bei den angefochtenen Verfügungen nicht um die Bewilligung oder
Verweigerung von Versicherungsleistungen handelt, hat das Eidgenössische
Versicherungsgericht nur zu prüfen, ob das vorinstanzliche Gericht Bundesrecht verletzt
hat, einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens, oder ob der
rechtserhebliche Sachverhalt offensichtlich unrichtig, unvollständig oder unter Verletzung
wesentlicher Verfahrensbestimmungen festgestellt worden ist (Art. 132 in Verbindung mit
Art. 104 lit. a und b sowie Art. 105 Abs. 2 OG ).

E. 4
Die rechtlichen Grundlagen ( Art. 52 AHVG , Art. 14 Abs. 1 AHVG in Verbindung mit Art.
34 ff. AHVV ) und die zur subsidiären Haftbarkeit der Organe (vgl. statt vieler BGE 123 V
15 Erw. 5b) sowie zur Haftungsvoraussetzung des zumindest grobfahrlässigen
Verschuldens ( BGE 108 V 186 Erw. 1b, 193 Erw. 2b; ZAK 1985 S. 576 Erw. 2, 619 Erw.
3a) ergangene Rechtsprechung finden sich in den drei angefochtenen Entscheiden
zutreffend wiedergegeben. Darauf kann verwiesen werden.

E. 5
a) Nach Art. 82 Abs. 1 AHVV "verjährt" die Schadenersatzforderung, wenn sie nicht innert
Jahresfrist seit Kenntnis des Schadens durch Erlass einer Schadenersatzverfügung geltend



gemacht wird. Bei dieser Frist handelt es sich entgegen dem Wortlaut der Bestimmung um
eine Verwirkungsfrist, die von Amtes wegen zu berücksichtigen ist ( BGE 126 V 444 Erw.
3a und 451 Erw. 2a, je mit Hinweisen). Wird der Konkurs weder im ordentlichen noch im
summarischen Verfahren durchgeführt, fällt die zumutbare Kenntnis des Schadens und der
Eintritt desselben in der Regel mit der Einstellung des Konkurses mangels Aktiven
zusammen, wobei der Publikationszeitpunkt der Konkurseinstellung im SHAB massgeblich
ist (ZAK 1990 S. 289 Erw. 4b und S. 290 Erw. 4c/bb; Nussbaumer, Die Ausgleichskasse als
Partei im Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG , in: ZAK 1991 S. 383 ff., 433 ff.,
insbesondere S. 390). Voraussetzung für eine ausreichende Kenntnis des Schadens ist aber,
dass die Ausgleichskasse zu diesem Zeitpunkt bereits alle tatsächlichen Umstände über die
Existenz, die Beschaffenheit und die wesentlichen Merkmale des Schadens sowie die
Person des Ersatzpflichtigen kennt. Da die ausstehende Beitragsforderung Grundlage für
die Höhe des Schadens bildet, kann daher eine Kenntnis bei der Publikation der
Konkurseinstellung nur dann angenommen werden, wenn die Ausgleichskasse zu diesem
Zeitpunkt bereits in der Lage ist, die Höhe der Beitragsforderung zu beziffern ( BGE 126 V
445 Erw. 3c mit Hinweisen). b) Zur Frage, ob die Durchführung des Konkurses auf Grund
eines Gläubigerbegehrens mit Kostensicherstellung im Sinne von Art. 230 Abs. 2 SchKG
den Beginn der Verwirkungsfrist verschiebt, hat das Eidgenössische Versicherungsgericht
bereits im nicht veröffentlichten Urteil D. vom 28. September 1995 (H 105/95) Stellung
bezogen. Es verneinte die Frage für das summarische Verfahren und verwies zur
Begründung im Wesentlichen auf das nicht veröffentlichte Urteil F. vom 11. Juli 1995 (H
72/95), in welchem Fall zwar das Konkursverfahren mangels Kostensicherstellung gerade
nicht durchgeführt worden ist. Diese Rechtsprechung hat es unlängst im Urteil J. vom 4.
September 2001 (H 300/00) beiläufig bestätigt. Im Unterschied zu dieser Rechtsprechung
vertritt das kantonale Gericht die vom BSV unterstützte Auffassung, die
Schadenersatzverfügung sei rechtzeitig erlassen worden, da ein Gläubiger den
Kostenvorschuss geleistet habe, sodass der Konkurs nicht eingestellt worden sei, sondern
im ordentlichen Verfahren durchgeführt werde. Es sei kaum davon auszugehen, dass ein
Gläubiger einen ansehnlichen Kostenvorschuss bezahle, ohne die begründete Hoffnung zu
haben, es seien noch in erheblichem Ausmass Aktiven in der Konkursmasse vorhanden.
Dies gelte im vorliegenden Fall umso mehr, als der bevorschussende Gläubiger
Finanzfachmann sei und selbst bis Ende 1995 Verwaltungsrat der konkursiten Firma
gewesen sei und damit deren Verhältnisse viel besser habe einschätzen können als andere
Gläubiger. Dies zeigten auch die Aussagen in einem Zeitungsartikel vom 18. Februar 1997.
Die Ausgleichskasse habe als in der zweiten Klasse privilegierte Gläubigerin bis zur ersten
Gläubigerversammlung in guten Treuen von der Deckung ihrer Forderung ausgehen dürfen.
c) Nach der Konkurseröffnung wird über das zur Konkursmasse gehörende Vermögen ein
Inventar aufgenommen ( Art. 221 SchKG ). Der Zweck des Inventars liegt darin, sich einen
Überblick über die Vermögensverhältnisse des Schuldners zu verschaffen, das Vermögen
zu sichern und eine Grundlage für den Entscheid bezüglich des weiteren Verfahrens
(Einstellung des Konkursverfahrens mangels Aktiven, summarisches oder ordentliches
Verfahren) zu schaffen (Urs Lustenberger, in: Kommentar zum Bundesgesetz über
Schuldbetreibung und Konkurs, N 6 zu Art. 221 SchKG ). Im Inventar werden sämtliche
Vermögenswerte mit dem Schätzwert aufgenommen ( Art. 221-227 SchKG ; Art. 25-34
KOV ; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts,

E. 6



Die Beschwerdegegnerin unterliegt bei diesem Verfahrensausgang - abgesehen vom
unbedeutenden Nebenpunkt der auf kantonalem Recht beruhenden
Schadenersatzforderungen - praktisch vollständig. Sie ist daher kosten- und
entschädigungspflichtig ( Art. 134 OG e contrario, Art. 135 in Verbindung mit Art. 156
Abs. 1 und Art. 159 Abs. 2 OG ). Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht: I. In
Gutheissung der drei Verwaltungsgerichtsbeschwerden, soweit darauf einzutreten ist,
werden die Entscheide des Verwaltungsgerichts des Kantons Graubünden vom 16.
November 1999 aufgehoben und die drei Schadenersatzklagen, soweit sie die
bundesrechtlichen Forderungen betreffen, abgewiesen. II. Die Gerichtskosten in Höhe von
Fr. 6'000.- werden der Ausgleichskasse für Gewerbe, Handel und Industrie in Graubünden
auferlegt. III. Die geleisteten Kostenvorschüsse werden den Beschwerdeführern
B.________ (Fr. 6'000.-), S.________ (Fr. 6'000.-) und H.________ (Fr. 5'987.-)
zurückerstattet. IV. Die Ausgleichskasse für Gewerbe, Handel und Industrie in Graubünden
hat den Beschwerdeführern für das Verfahren vor dem Eidgenössischen
Versicherungsgericht Parteientschädigungen von je Fr. 8'000.- (einschliesslich
Mehrwertsteuer) zu bezahlen. V. Das Verwaltungsgericht des Kantons Graubünden wird
über eine Parteientschädigung für das kantonale Verfahren entsprechend dem Ausgang des
letztinstanzlichen Prozesses zu befinden haben. VI. Dieses Urteil wird den Parteien, dem
Verwaltungsgericht des Kantons Graubünden und dem Bundesamt für Sozialversicherung
zugestellt. Luzern, 22. Januar 2002 Im Namen des Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Präsident der I. Kammer: Der Gerichtsschreiber:
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